
Abwasserverband 76
Kronach-Nord

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Abwasserverbandes Kronach-Nord  

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 22 der Satzung des Abwasserverbandes 
Kronach-Nord und von Art. 24 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Art. 50 Abs. 1 Nr. 3 KommZG wird hiermit die 
vom Ausschuss des Abwasserverbandes Kronach-Nord 
in seiner Sitzung vom 30. April 2019 beschlossene Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 amtlich bekannt-
gemacht.

I. 
Haushaltssatzung des Abwasserverbandes  

Kronach-Nord  
(Landkreis Kronach)  

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 22 und 23 der Verbandssatzung vom 21. 
Juni 2006 (KrABl S. 67) in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 
Satz 1 und Art. 42 Abs. 3 Satz 1 KommZG sowie Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt der Abwasserverband 
Kronach-Nord folgende

HAUSHALTSSATZUNG:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 991.300 €
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Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Am Donnerstag, 17.10.2019, um 14:00 Uhr findet im Sit-
zungssaal A des Landratsamtes Kronach eine Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses mit folgender Tagesord-
nung statt.

Tagesordnung

1.1 Anpassung der Pflegepauschalen und der einmali-
gen Leistungen bei Vollzeitpflege

1.2 Kreiszuschuss zur Sanierung des Jugend- und Kul-
turtreffs Struwwelpeter

1.3 Konzeptionelle Weiterentwicklung von „HaLT – Hart 
am LimiT“ – reaktiver Baustein.

2 Änderung der Entgeltsätze für Bereitschaftspflege-
stellen

3 Antrag auf Verlängerung der Förderung des Jugend-
spirituellen Zentrums Kronach

4 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Windheim
5 Fortführung und Etablierung der Präventionsinitiative 

"Trau Dich!" in Bayern
6 Beratung des Jahresberichts der Jugendhilfe 2018
7 Unvorhergesehenes
8 Anfragen und Sonstiges

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 24.09.2019
Landratsamt



und
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 106.000 € 
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage
a) Der durch Zuschüsse und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 644.000 € 
festgesetzt und auf die nichtdinglichen Verbands-
mitglieder nach der Zahl der Einwohner umgelegt.

b) Für die Berechnung der Betriebskostenumlage 
wird die maßgebende Zahl der Einwohner nach 
dem Stand vom 30.06.2018 auf 6.097 festgesetzt.

c) Die Betriebskostenumlage wird je Einwohner auf 
105,625717 € festgesetzt.

(2) Investitionsumlage
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
130.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in 
Kraft.

II.

Das Landratsamt Kronach hat als Aufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 29. August 2019 Az. 20-941/19 zur Haus-
haltssatzung 2019 Stellung genommen und dieser zuge-
stimmt.

III.

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Herausgabe die-
ses Amtsblattes eine Woche lang im Rathaus Stockheim 
(Zimmer-Nr. OG 10) während der allgemeinen Dienststun-
den der Gemeindeverwaltung Stockheim öffentlich zur 
Einsichtnahme auf.

Stockheim, 30. September 2019
Abwasserverband Kronach-Nord

Rainer Detsch
Verbandsvorsteher
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Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


